
        
         
             
                Hinweis: Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser, um den vollen Funktionsumfang dieser Seite nutzen zu können!
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                Um ortsspezifische Informationen zu erhalten, wählen Sie bitte einen Ort:

                
                    
                    
                      
                        
                        
                        
                        PLZ oder Ort / Ortsteil eingeben
                        
                      

                    
                    

                    
                    
                    
                      Ortsauswahl übernehmen
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                    Einbürgerung; Beantragung der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an Ausländer mit Einbürgerungsanspruch (Anspruchseinbürgerung)

                    Ein Ausländer, der in Deutschland lebt, hat unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch darauf, eingebürgert zu werden.


                    
                
            

        

    

                
                
    

        
            
        
        
    
        

      
          
              
              Online-Verfahren

              

              

        

            
                
        
            
                
                    
                    Online-Verfahren
                
                
                    
                
            
        

    

                
                
                    
                    
                    	
                                
                                    Einbürgerung - Quick-Check
                                    
                                    Mit dem Quick-Check können Sie eine unverbindliche Prüfung der Einbürgerungsvoraussetzungen durchführen. Das Einbürgerungsverfahren wird jedoch erst mit der wirksamen Einreichung des Antrags und aller erforderlichen Unterlagen eingeleitet. Die endgültige Entscheidung erfolgt nach Prüfung der Voraussetzungen durch die zuständige Behörde.


                                

                            


                    
                    
                    
                    
                    
                

            


        

    

              

        

            

        

    
          

        Für Sie zuständig


        
        
        

      
      
            Für die Kontaktdaten der zuständigen Stelle und ggf. lokal gültige Informationen wählen Sie über „Ort auswählen" einen Ort aus.
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        Leistungsdetails

        
        
            
        
            
                
                    
                    Beschreibung
                
                
                    
                
            
        

    

            
            
                
                Einbürgerung ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an eine Ausländerin oder einen Ausländer. Sie muss beantragt werden und wird durch Aushändigung einer besonderen Einbürgerungsurkunde vollzogen.


Ein Ausländer, dessen Identität und Staatsangehörigkeit geklärt ist und der sich seit acht Jahren rechtmäßig gewöhnlich in Deutschland aufhält, muss grundsätzlich auf seinen Antrag hin eingebürgert werden. Rechtmäßig ist der Aufenthalt dann, wenn sich der Ausländer als freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder als sonstiger Ausländer mit Genehmigung der Ausländerbehörde in Deutschland aufhält (z. B. mit einer Niederlassungserlaubnis). Gewöhnlich oder dauernd ist der Aufenthalt, wenn sowohl der Wille des Ausländers vorliegt, für dauernd in Deutschland zu leben, als auch die rechtliche Möglichkeit besteht, für immer in Deutschland zu bleiben (z. B. Besitz einer Niederlassungserlaubnis).



Der Anspruch auf Einbürgerung besteht nicht, wenn der Ausländer


	sich nicht zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt;
	keine ausreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache hat;
	keine Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie der Lebensverhältnisse in Deutschland besitzt;
	Leistungen nach den Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bezieht und den Bezug selbst zu vertreten hat;
	seine bisherige Staatsangehörigkeit nicht aufgeben will und dafür keine berechtigten Gründe vorliegen; ausgenommen hiervon sind Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz;
	wegen einer Straftat verurteilt wurde;
	sich verfassungsfeindlich betätigt;
	seine Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse nicht gewährleistet ist.



Über die Anspruchseinbürgerungen entscheiden die Landratsämter und die Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte.
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                Sie haben einen Anspruch auf Einbürgerung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:


	unbefristetes Aufenthaltsrecht zum Zeitpunkt der Einbürgerung
	Nachweis von Kenntnissen über die Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie die Lebensverhältnisse in Deutschland
	seit acht Jahren rechtmäßig gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland (diese Frist wird nach erfolgreichem Besuch eines Integrationskurses auf sieben Jahre verkürzt; bei besonderen Integrationsleistungen kann sie sogar auf sechs Jahre verkürzt werden)
	eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts (auch für unterhaltsberechtigte Familienangehörige) ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II
	Nachweis ausreichender mündlicher und schriftlicher Deutschkenntnisse: Liste zu anerkannten Sprachnachweisen
	keine Verurteilung wegen einer Straftat
	Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
	grundsätzlich der Verlust beziehungsweise die Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit, sofern dies möglich und zumutbar ist



Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, haben Sie keinen Anspruch auf Einbürgerung. Möglich ist allerdings in bestimmten Fallkonstellationen die so genannte Ermessenseinbürgerung (siehe "Verwandte Themen").


                
            

            
        

    

        

        

            
                
        
            
                
                    
                    Erforderliche Unterlagen
                
                
                    
                
            
        

    

                
                
                    
                    
                    	
                                        Einbürgerungsantrag

                                        Vordrucke sind bei der Kreisverwaltungsbehörde erhältlich.

                                    
	
                                        gültiger Reisepass

                                        
                                    
	
                                        aktuelles Lichtbild

                                        
                                    
	
                                        Nachweise zum Personenstand (z. B. Geburtsurkunde, evtl. Heiratsurkunde, evtl. Scheidungsurteil)

                                        
                                    
	
                                        Nachweis von Kenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland durch Zeugnis über erfolgreichen Einbürgerungstest oder Abschluss einer allgemeinbildenden Schule in Deutschland

                                        
                                    
	
                                    
                                        Nachweise über ausreichende mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse (Schulzeugnisse, Zertifikate, usw.)
                                        
                                    

                                  
	
                                        Nachweis über Einkommen, Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung, ggf. auch für Familienmitglieder

                                        
                                    
	
                                        Ggf. sind weitere Dokumente und Urkunden erforderlich. Ausländische Urkunden müssen Sie auf Anforderung der zuständigen Behörde übersetzen lassen.
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                Grundsätzlich: 255,00 Euro
 Minderjährige Kinder ohne eigenes Einkommen, die mit Ihren Eltern zusammen eingebürgert werden: 51,00 Euro
 Zusätzliche Kosten können entstehen
 	für die Vorlage von Personenstandsurkunden
	für Nachweise von staatsbürgerlichen Kenntnissen beziehungsweise Sprachkenntnissen 
	durch die Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit
	für Übersetzungen von ausländischen Urkunden durch beeidigte Übersetzer und Beglaubigungsgebühren
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                                    § 10 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
                                    
                                    
                                

                            
	
                                
                                    Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht (StAR-VwV)
                                    
                                    
                                

                            
	
                                
                                    Verordnung über die Zuständigkeit der Staatsangehörigkeitsbehörden
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                    Gegen eine ablehnende Entscheidung der Behörde kann vor dem zuständigen Verwaltungsgericht Klage erhoben werden.

                    	
                                
                                    Verwaltungsgerichtsprozess; Informationen
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                                    Einbürgerung; Beantragung der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an Ausländer ohne Einbürgerungsanspruch (Ermessenseinbürgerung)
                                    
                                    Ausländer, die die Voraussetzungen für eine Anspruchseinbürgerung nicht oder noch nicht erfüllen, können nach Ermessen eingebürgert werden, soweit bestimmte Voraussetzungen vorliegen.


                                

                            
	
                                
                                    Einbürgerung; Beantragung für ehemalige Deutsche im Ausland
                                    
                                    Wenn Sie im Ausland leben, schon einmal deutsch waren und es wieder werden möchten, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Wiedereinbürgerung beantragen.


                                

                            
	
                                
                                    Einbürgerung; Beantragung im Rahmen der Wiedergutmachung
                                    
                                    Wenn Ihnen oder Ihren Vorfahren während der Zeit des Nationalsozialismus die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen wurde, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Wiedereinbürgerung beantragen.


                                

                            
	
                                
                                    Integration von Ausländern; Informationen
                                    
                                    Sie können sich über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern, die sich rechtmäßig und dauerhaft bei uns aufhalten sowie von Asylbewerbern mit guter Bleibeperspektive, informieren.


                                

                            
	
                                
                                    Staatsangehörigkeit; Beantragung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
                                    
                                    Deutsche Staatsangehörige, die sich in einem anderen Staat einbürgern, verlieren im Regelfall ihre deutsche Staatsangehörigkeit. Mit einer Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit können sie auch Deutsche bleiben.


                                

                            
	
                                
                                    Staatsangehörigkeit; Beantragung der Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit
                                    
                                    Deutsche Staatsangehörige können die Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit beantragen.

                                

                            
	
                                
                                    Staatsangehörigkeit; Beantragung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
                                    
                                    Ob eine deutsche Staatsangehörigkeit besteht oder nicht, kann in Zweifelsfällen durch die Verwaltung allgemein verbindlich entschieden werden.


                                

                            
	
                                
                                    Staatsangehörigkeit; Beantragung des Verzichts auf die deutsche Staatsangehörigkeit
                                    
                                    Deutsche Staatsangehörige, die mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen, können auf die deutsche Staatsangehörigkeit verzichten.

                                

                            
	
                                
                                    Staatsangehörigkeit; Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit mit Geburt in Deutschland
                                    
                                    Das Standesamt prüft, ob ein Kind ausländischer Eltern durch die Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben hat.


                                

                            


                    
                    
                    
                    
                    
                

            


        

    

      


        
            Stand: 17.05.2023

            
            
                Redaktionell verantwortlich: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
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                Cookie-Einstellungen

                Wir verwenden Cookies, um unsere Webseiten für Sie optimal zu gestalten, Funktionen wie Videowiedergabe anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Wir geben keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Wenn Sie auf "Alle akzeptieren" klicken, stimmen Sie der Anwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz.


                
                    Nur notwendige Cookies akzeptieren
                    Anpassen
                    Alle Cookies akzeptieren
                

            

            
                
                    Cookie-Einstellungen anpassen

                    
                        
                    
                

                Es werden verschiedene Kategorien von Cookies unterschieden. Einige von ihnen sind unbedingt erforderlich, andere werden für bestimmte Funktionen benötigt oder helfen, das BayernPortal zu verbessern. Nachfolgend finden Sie Informationen über die Cookies je Kategorie.




                	
                        
                            Unbedingt erforderliche Cookies

                            
                                
                                
                            
                        

                        
                            Details anzeigen
                        

                        
                            Diese Cookies werden für die grundsätzlichen Funktionalitäten des BayernPortals benötigt und können nicht deaktiviert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.

                            	
            
                Name

                
                    cookieConsent
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    1 Jahr(e)
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert Ihre Cookie-Zustimmungen.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    JSESSIONID
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    Ende der Browsersitzung
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert Ihre aktuelle Sitzung und gewährleistet, dass die Kontaktseite korrekt und vollständig angezeigt wird.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    LB_Freistaat.Bayern
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    Ende der Browsersitzung
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie ist notwendig für die technisch und funktionell korrekte Bereitstellung der Kontaktseite.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    baybw-locale
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    Ende der Browsersitzung
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie ist notwendig um eine eventuell gewählte Sprache zu speichern und die Seiten in der entsprechenden Sprache anzufordern.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    fontsize
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    1 Jahr(e)
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert die gewählte Schriftgröße im BayernPortal und wird benötigt, um die Seiten in der entsprechenden Schriftgröße anzufordern.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    hcStylesheetCookie
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    1 Jahr(e)
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert den gewählten Kontrast im BayernPortal und wird benötigt, um die Seiten im entsprechenden Kontrast aufzurufen.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    _rspkrLoadCore
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    Ende der Browsersitzung
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie die Vorlesefunktion nutzen. Dadurch werden die notwendigen Skripte auf weiteren Seiten automatisch geladen.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    ReadSpeakerSettings
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    4 Tag(e)
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie die Vorlesefunktion nutzen. Es speichert die vorgenommen Benutzereinstellungen, damit diese nicht auf jeder Seite neu gewählt werden müssen.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    _ubot_user_id_param
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    Ende der Browsersitzung
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie wird gesetzt, sobald Sie eine Konversation mit der digitalen Assistentin Bavaria beginnen. Es stellt sicher, dass die Konversation auch auf weiteren Seiten angezeigt und fortgesetzt werden kann.
                

            

        


                        

                    
	
                        
                            Cookies zur Auswertung des Nutzerverhaltens

                            
                                
                                
                            
                        

                        
                            Details anzeigen
                        


                        
                            Diese Cookies halten Ihre Besuche im BayernPortal fest (z. B. wie schnell eine Seite geladen wird, wie Sie auf der Seite navigieren). Sie werden benötigt, um zu ermitteln, an welchen Stellen das BayernPortal und die Inhalte verbessert werden können. Es wird das Webanalyse-Tool Matomo Analytics eingesetzt.

                            	
            
                Name

                
                    trackingConsent
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    1 Jahr(e)
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert Ihre Zustimmung zur Auswertung Ihres Besuchs.
                

            

        
	
            
                Name

                
                    _pk_id.*
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    1 Stunde(n)
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert eine eindeutige User-ID, die die Auswertung Ihres Nutzerverhaltens innerhalb einer Stunde ermöglicht. 
                

            

        
	
            
                Name

                
                    _pk_ses.*
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    Ende der Browsersitzung
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert eine eindeutige User-ID für die Auswertung Ihres Nutzerverhaltens während Ihres Besuchs. 
                

            

        


                        

                    
	
                        
                            Cookies für Komfortfunktionen

                            
                                
                                
                            
                        

                        
                            Details anzeigen
                        


                        
                            Für bestimmte Komfortfunktionen werden Cookies benötigt (z. B. für die Wiedergabe von Videos).

                            	
            
                Name

                
                    comfortConsent
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    1 Jahr(e)
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert Ihre Zustimmung zum Setzen von Cookies für Komfortfunktionalitäten des BayernPortals (wie z. B. für die Wiedergabe von Videos). 
                

            

        
	
            
                Name

                
                    videoConsent
                

            

            
                Gültigkeitsdauer

                
                    1 Jahr(e)
                

            

            
                Beschreibung

                
                    Dieses Cookie speichert Ihre Zustimmung zur Wiedergabe von Videos im BayernPortal. Sie müssen dann nicht bei jedem Video zustimmen.
                

            

        


                        

                    


                
                    Einstellungen speichern
                    Alle Cookies akzeptieren
                

            

        

        

    
            
    